
0 Ausgestorben oder verschollen

1 Vom Aussterben bedroht

2 Stark gefährdet

3 Gefährdet

G Gefährdung unbekannten
Ausmaßes

R Extrem selten

V Vorwarnliste

* Ungefährdet

D Daten unzureichend

♦ Nicht bewertet

– Nicht etabliert (keine Rote-Liste-
Kategorie)

Wissenschaftlicher Name
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882)

Synonyme bzw. Name in der vorherigen Roten Liste
Rana lessonae Camerano, 1882

Deutscher Name
Kleiner Wasserfrosch

Organismengruppe
Amphibien

Rote-Liste-Kategorie
Gefährdung unbekannten Ausmaßes

Verantwortlichkeit Deutschlands
In hohem Maße verantwortlich

Aktuelle Bestandssituation
selten

Langfristiger Bestandstrend
Rückgang, Ausmaß unbekannt

Kurzfristiger Bestandstrend
Abnahme im Ausmaß unbekannt

Vorherige Rote-Liste-Kategorie
Gefährdung unbekannten Ausmaßes

Kategorieänderung gegenüber der vorherigen Roten Liste
Kategorie unverändert

Kommentar zur Taxonomie
Der Kleine Wasserfrosch wird im Gegensatz zur letzten Roten Liste von
Kühnel et al. (2009) in der vorliegenden Fassung der Gattung Pelophylax
zugeordnet. Zuvor wurde der Name Rana lessonae Camerano, 1882
genutzt.

Kommentar zur Verantwortlichkeit
Das deutsche Teilareal repräsentiert mehr als 10 % des Gesamtareals
und liegt im Arealzentrum (Plötner 2005). Somit ist Deutschland in
hohem Maße für die weltweite Erhaltung der Art verantwortlich.

Kommentar zur Gefährdung
Der Kleine Wasserfrosch wurde in allen Bundesländern nachgewiesen.
Seine Verbreitungsschwerpunkte liegen in Mittel- und Süddeutschland. In
weiten Teilen Nordwestdeutschlands kommt P. lessonae nicht vor
(Günther 1996 b). Die aktuelle Bestandssituation (TK25-Q Rasterfrequenz
2000 – 2018: 10,18 %, Kriterienklasse „selten“) ist aufgrund defizitärer
und teilweise fehlerbehafteter Daten nur schwer einschätzbar. Bei vielen
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der gemeldeten P. lessonae-Beobachtungen dürfte es sich nämlich um P.
esculentus gehandelt haben, da triploide Teichfrösche (sogenannte LLR-
Genotypen) oft lessonae-ähnliche Merkmale (Gelbfärbung der Flanken
und Oberschenkel, helle Schallblasen, großer und hoch gewölbter
Fersenhöcker) aufweisen (Plötner 2010). Andererseits wird P. lessonae,
der in Deutschland immer syntop mit dem Teichfrosch vorkommt, auch
häufig übersehen, vor allem in Vorkommen, die nur geringe lessonae-
Anteile aufweisen. Aufgrund der Bestimmungsproblematik (z. B. Tecker et
al. 2017) wurde bei vielen Amphibien-Erfassungen erst gar nicht
zwischen Teich- und Kleinem Wasserfrosch differenziert, so dass sich
hinter „Wasserfrosch“-Nachweisen mitunter auch P. lessonae verbergen
kann. Trotz dieser Einschränkungen erscheint das Ergebnis der
Rasterfrequenzanalyse plausibel. Beim langfristigen Bestandstrend wird
von einem Rückgang unbekannten Ausmaßes ausgegangen. Ein
Rückgang kann aus dem zum Teil massiven Verlust von lessonae-
typischen Laichgewässern (kleinere, pflanzenreiche, schwach saure bis
saure, oligotrophe bis mesotrophe Gewässer mit moorigem
Einzugsbereich) seit den 1960er Jahren abgeleitet werden. Dies ist
beispielsweise für die Toteiskessel des Alpenvorlandes gut dokumentiert
(Zahn et al. 2019). Lokale Populationsabnahmen sprechen dafür, dass
auch der kurzfristige Bestandstrend bundesweit negativ ist, das genaue
Ausmaß der Abnahme ist jedoch nicht bekannt. Insgesamt ergibt sich die
Rote-Liste-Kategorie „Gefährdung unbekannten Ausmaßes“. Im Vergleich
zur vorherigen Roten Liste wird die aktuelle Bestandssituation mit
„selten“ und der kurzfristige Bestandstrend mit „Abnahme unbekannten
Ausmaßes“ beurteilt (2009: „mäßig häufig“ und „gleich bleibend“). Die
Einstufung in die Rote-Liste-Kategorie ,,Gefährdung unbekannten
Ausmaßes“ ändert sich dadurch nicht. Der Kleine Wasserfrosch ist vor
allem durch den Verlust und die Verschmutzung seiner Laich- und
Wohngewässer sowie durch deren Nutzungsänderung (Fischbesatz,
Umwandlung in Fischteiche) gefährdet (Plötner 2010, Zahn 2019).
Gewässerverluste sind auf Meliorations- und Baumaßnahmen, sowie
beschleunigte Sukzession bis zur Verlandung infolge hoher
Nährstoffeinträge und in jüngerer Zeit auch infolge des Klimawandels
zurückzuführen. In intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebieten dürfte
der regelmäßige Einsatz von Pestiziden und synthetischen Düngemitteln
nicht unerheblich zum Rückgang der Art beitragen. Negative Effekte hat
zudem die Umwandlung von artenreichen Wiesen in strukturarmes Grün-
oder Ackerland. Eine Verdrängung durch den Teichfrosch im
Zusammenhang mit dessen hybridogenetischen Reproduktionsmodi
(Übersicht bei Plötner 2005) und der großen ökologischen Plastizität der
Hybridform wird ebenfalls als potenzieller Gefährdungsfaktor diskutiert
(Günther 1990, Plötner 2018).

Weitere Kommentare
Der konsequente Schutz der Laich- und Wohngewässer ist zweifellos die
wichtigste Maßnahme zum Schutz der Art. Oft sind wenige Gewässer mit
optimalen Bedingungen für die Reproduktion (besonnt, reich an
submerser Vegetation, ohne Fischbesatz) für die Existenz einer
Metapopulation entscheidend. Bei Amphibien-Erfassungen sollten solche
Gewässer identifiziert (Quantifizierung des Reproduktionserfolgs) und in
den Fokus von Schutzmaßnahmen gestellt werden. Auf den strengen
Schutz individuenreicher Wasserfroschpopulationen mit hohen Anteilen
des Kleinen Wasserfroschs sollte deshalb besonders geachtet werden
(Günther 1996 b). Entsprechend den örtlichen Gegebenheiten sind alle
Möglichkeiten zur Verbesserung der Wasserbilanz zu nutzen. Keinesfalls
dürfen die Gewässer über mehrere Jahre vollständig austrocknen.
Verlandungstendenzen sind durch gezielte Maßnahmen, wie Anstauen
der Gewässer, Entschlammung und Entlandung, entgegenzuwirken. Die
Besonnung der Laichplätze sollte insbesondere bei kleineren Gewässern
in Wäldern verbessert werden. Bei Anlage neuer Kleingewässer sind die
artspezifischen Habitatansprüche zu berücksichtigen (Zahn 1996, Zahn
1997, Zuppke & Seyring 2015 a). Die Einrichtung von Pufferzonen um die
Gewässer, in denen keinerlei Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln
erfolgen darf, und die Umwandlung von Äckern in artenreiches, extensiv
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bewirtschaftetes Grünland tragen zur Verbesserung der Qualität der
terrestrischen Lebensräume bei. Generell sollten Landlebensräume, die
unmittelbar an Laichgewässer grenzen, nur extensiv bewirtschaftet
werden. In Agrarlandschaften sollten Wanderkorridore (Weg- und
Ackerrandstreifen, Gräben, Hecken) zwischen Gewässern und Wäldern
(Überwinterungsgebieten) gefördert werden (Zahn 2019).

Arealrand
Nördlich

Einbürgerungsstatus
Indigene oder Archäobiota

Quelle
Rote-Liste-Gremium Amphibien und Reptilien (2020): Rote Liste und
Gesamtartenliste der Amphibien (Amphibia) Deutschlands. – Naturschutz
und Biologische Vielfalt 170 (4): 86 S.
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